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24 ) Justiz - Canzley - Bekanntma¬

chung vom 26sten Zuly 182z . , xudl.

am Zisten ejusll.

Berechnung der Vey der dem Vernehmen nach obwalten-
Kosten für einen verschiedenen Praxis in Berechnung
Prioritatsbe- , ^ ^
scheid. der Gerichtsrosten für einen Prrorltatsbefcherd

bey Concursen , Distributionen und sonstigen

Convocationen nach Nr . 26 . derUntergerichts-

sportelntaxe , wird , im Einverständnis ; mit

Herzoglicher Regierung , hierdurch erklärt:

daß diese Kosten nicht Nach dem Betrage der

Forderungen oder dem Passi 'vbestande , son¬
dern nach dem Betrage des vorhandenen Ver¬

mögens , ( der Activmasse, ) zu berechnen sind.

25 ) Höchstes Patent vom 6ten Aug.

182Z . , xubl . am / teil sjuscl.

Von Gottes Gnaden Wir , Peter
H°chst°sMt-nt Friedrich Ludwig re.
ttchen̂ ^ urch- Entbieten allen und jeden Einwohnern nnd
laucht des Hcr- Uliterthanen der Erbherrschaft Jever Unsere

Fürstliche Gnade , geneigten Willen und alles
dich Ludwig zu " ' ^ ^ r>
Oldenburg, we- Gute.
genuebcrnahme Da von Seiner Majestät Alexander ' dem

der Erbherr-g Ersten , Kaiser und Selbstherrscher von ganz
schast Jever und Rußland , Uns und Unserm Fürstlichen Hause

leistcnden̂Erb^ ie bereits seit dem Anfänge des Jahrs 1814.
Huldigung. von Seiner Kaiserlichen Majestät Unserer
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Administration untergebene Erbherrschaft Je¬
ver durch das unter dem i8ten April 1818.
ausgestellte Cessions- Instrument, mit allem
Rechte der Oberherrlichkeit und des Eigcn-
thums, so wie Se . Majestät solche besessen,
dergestalt übertragen und abgetreten worden
ist, daß st'e mit Unserm Herzogthum Olden¬
burg unter Einer Regierung wieder vereinigt
werden, und damit, der Absicht und Verord¬
nung des ehemaligen Regenten, Grafen An¬
ton Günther, gemäß, so lange vereinigt blei¬
ben solle, als Regenten, aus dem gemein¬
schaftlichen Stamme entsprossen, vorhanden
seyn werden; und Wir nun, nach dem am
2ten v. M . erfolgten Ableben Unsers Herrn
Vetters , des Herzogs Peter Friedrich Wil¬
helm von Holstein- Oldenburg Durchlaucht
und Liebden, die bisher als Landes-Admini¬
strator geführte Regierung des Herzogthums
Oldenburg für Uns Selbst übernommen und
angctreten haben:

So wollen Wir nunmehr auch die förm¬
liche Besitznahme der vorgedachten Erbherr¬
schaft Jever zur Ausführung bringen lassen,
und haben zu dieser feyerlichen Handlung Un¬
ser»Geheimen Rath und Minister, Freyherrn
von Brandenstein, in der einstweiligen Ver¬
richtung Unsers Oberlanddrosten und Regier¬
ungs- Präsidenten, und Unfern Regierungs-
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Rath Jürgens , als Unsere besonders dazu
bevollmächtigte Commissarien , abgeordnet und
bestellt.

Wir übernehmen demnach hiemit und kraft
dieses Patents für Uns Selbst , Unfern Sohn
und Erbprinzen , Unsere Prinzen - Enkel und
sämtliche Fürstliche Erben und Nachkommen
Derselben , den förmlichen Besitz und die Re¬
gierung der Erbherrschaft Jever , wollen solche
von nun an als Theil des Herzogthums Ol¬
denburg angesehen wissen , und verordnen hie¬
mittelst , daß das von Sr . Kaiserlichen Ma¬
jestät unter dem i8tcn April 1818 . vollzogene
Patent , wodurch die Einwohner der Herr¬
schaft Jever von ihren Eidespflichten gegen
Se . Majestät und das ganze Kaiserliche Haus
entlassen werden , öffentlich bekannt gemacht,
und die Erbhuldigung in Unserer Erbherr¬
schaft Jever durch Unsere vorgedachten Com¬
missarien eingenommen werden solle.

Wie Wir nun nicht zweifeln , daß Unsere
Unterthanen der Erbherrschaft Jever die Wie¬
dervereinigung derselben mit dem Herzogthum
Oldenburg , nach der Absicht und Vorschrift
Anton Günthers von Oldenburg , ihres vier¬
jährigen Regenten , gern vernehmen und in
der bisher ihren Regenten bewiesenen Treue,
Gehorsam und Anhänglichkeit ferner auch ge¬
gen Uns und Unsere Fürstliche Nachkomme»
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